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1 EinleitungVerglihen mit anderen OECD-Ländern wird in Deutshland eine intensive De-batte über die Einführung eines Mindestlohns erst seit relativ kurzer Zeit geführt.Die Positionen reihen dabei von einer strikten Ablehnung einer staatlihen Ein-�ussnahme im Niedriglohnbereih bis hin zur Forderung einer allgemeinen gesetz-lihen Lohnuntergrenze, die einen erheblihen Teil der abhängig Beshäftigtenbetre�en würde. Vorgeshlagene Zwishenformen sehen eine regionale, Branhen-oder Altersdi�erenzierung bei der Festlegung des Mindestlohns vor. Nah denKompromissbeshlüssen der Groÿen Koalition im Juni 2007 kann nun die Aus-weitung des Entsendegesetzes, das branhenspezi�she Mindestentgeltsätze fürinländishe und aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmer ermögliht, als wahr-sheinlihste Umsetzung eines Mindestlohnkonzepts in Deutshland gelten.Die wirtshaftspolitishe wie akademishe Kontroverse entzündet sih in ersterLinie an den möglihen Beshäftigungswirkungen einer Mindestlohnreglung. Dietheoretishe Analyse führt, wie spätestens seit Card and Krueger (1995) bekanntist, zu keiner eindeutigen Aussage. Auf der einen Seite steht die neoklassisheVorstellung des Arbeitsmarktes als Wettbewerbsmarkt. Auf einem solhen bringtein Mindestlohn, der über dem Marktgleihgewihtslohn liegt, zwangsläu�g Ar-beitslosigkeit hervor. Auf der anderen Seite gehen Theorien, die Marktmaht derArbeitgeber postulieren, von einer Entkoppelung von Lohn und Wertgrenzpro-duktivität aus. Firmen mit Monopsonmaht auf dem Arbeitsmarkt fragen imVerhältnis zur Wettbewerbssituation weniger Beshäftigung nah und zwingendie Arbeitnehmer auf die Angebotskurve. Ein Mindestlohn kann in einer sol-hen Situation bekanntlih einen Impuls zu mehr Beshäftigung geben, soferner unterhalb des Marktgleihgewihtslohns bleibt. Kritiker dieser Theorie führenallerdings zu Reht an, dass die Vorstellung einer klassishen Monopsonsituati-on in der Realität kaum anzutre�en sein dürfte. Neuere Theorien (z.B. Manning(2003a), Manning (2003b)) halten am Grundgedanken des Monopson-Ansatzes,der Marktmaht des Arbeitgebers, fest. Diese Marktmaht wird aber völlig an-ders begründet als in der konventionellen Theorie. Je segmentierter, di�erenzier-ter und intransparenter der Arbeitsmarkt ist, so etwa Mannings Argument, destodürftiger wird das für einen einzelnen Arbeitnehmer relevante Angebot an Jobs.In solhen �ausgedünnten� Segmenten des Arbeitsmarktes (thin labour markets)1



können sehr wohl auh kleinere Unternehmen über Marktmaht verfügen. SofernMarktzutrittskosten auf Seiten der Unternehmen niht zu vernahlässigen sindund generell Unterbeshäftigung herrsht, ist von einer Verfestigung monopson-artiger Strukturen auszugehen.Wegen der Ambivalenz der theoretishen Aussagen ist die Frage der Beshäfti-gungswirkung einer Mindestlohnregelung empirish zu entsheiden. Eine umfang-reihe internationale Literatur widmet sih diesem Thema. Besonders für die USAund das Vereinigte Königreih existieren sehr viele Studien, die die Auswirkun-gen von Mindestlöhnen beleuhten. Die meisten Untersuhungen haben positiveLohne�ekte für Personen mit Löhnen am unteren Ende der Lohnverteilung zumErgebnis. Bezüglih der Beshäftigungse�ekte sind die Resultate hingegen un-einheitlih. Bis Anfang der neunziger Jahre wurden � meist unter Verwendungvon Zeitreihenmodellen mit aggregierten Daten � vorwiegend negative Beshäf-tigungse�ekte gefunden. Verbesserte Shätzmethoden sowie die Verwendung vonMikrodaten lieÿen zunehmend Zweifel an diesem Ergebnis aufkommen. Card andKrueger (1994), Card and Krueger (1995) und Card and Krueger (2000) für dieUSA, Mahin and Manning (1994), Dikens and Draa (2005) und Stewart (2004)für England und Dolado et al. (1996) für Frankreih weisen in ihren Studien keinebzw. sogar signi�kant positive Beshäftigungse�ekte aus. Umgekehrt �nden zumBeispiel Burkhauser et al. (2000) und Neumark and Washer (2000) für die USA,Mahin and Wilson (2004) and Mahin et al. (2003) für England und Abowdet al. (1999) für Frankreih weiterhin negative Beshäftigungse�ekte, die tenden-ziell allerdings shwäher sind als die in früheren Studien ausgewiesenen.1 Fest-zuhalten bleibt also, dass die internationale empirishe Literatur keine eindeutigeAntwort im Hinblik auf ökonomishe E�ekte von Mindestlöhnen liefert. Vielesdeutet darauf hin, dass die konkrete Ausgestaltung der Mindestlohnbedingungensowie die herrshenden ökonomishen und institutionellen Rahmenbedingungenim jeweiligen Land ausshlaggebend für Wirkungsrihtung und Ausmaÿ der Min-destlohne�ekte sind.Als Basis für eine einshlägige Untersuhung in Deutshland bietet sih die Min-destlohnregelung für das Baugewerbe in Zusammenhang mit dem Arbeitnehme-1Eine ausführlihe Übersiht hierzu bieten insbesondere Brown (1999), Neumark and Washer(2006) sowie Metalf (2007). 2



rentsendegesetz von 1996 an.2 Überrashenderweise gibt es noh keine empiri-shen Studien dazu. Ziel dieses Aufsatzes ist es, diese Lüke zu shlieÿen, umdie andauernde und teilweise ideologish geführte Diskussion über die Einfüh-rung eines allgemeinen Mindestlohnes in Deutshland durh die wissenshaftliheAnalyse eines Fallbeispiels zu versahlihen. Mit Hilfe von mikroökonometrishenMethoden soll dabei der Ein�uss der Mindestlohneinführung 1997 im deutshenBaugewerbe auf das Lohnwahstum und die Weiterbeshäftigungswahrsheinlih-keit von Niedriglohnarbeitern bestimmt werden. Die Betrahtung erfolgt getrenntfür das Bauhaupt- und das Ausbaugewerbe ebenso wie für West- und Ostdeutsh-land. Als Quasi-Experiment ist die branhenspezi�she Mindestlohneinführungzur Untersuhung der ökonomishen E�ekte gut geeignet, da Perioden vor undnah der Mindestlohneinführung mit Hilfe des Di�erene-in-Di�erenes Ansatzesverglihen werden können. Verwendet werden dabei Mikrodaten aus der Beshäf-tigtenstatistik des IAB. Eine gewisse Komplikation ergibt sih aus dem Fehlenquantitativer Angaben über die geleisteten Arbeitsstunden in dieser Datenbasis.Als möglihe Lösung des Problems shlagen wir eine Abgrenzung zwishen derGruppe der vom Mindestlohn Betro�enen und der Kontrollgruppe mit Hilfe einesWahrsheinlihkeitsarguments vor.Unsere Studie gliedert sih wie folgt. Der nähste Abshnitt beshreibt die Rah-menbedingungen der Mindestlohneinführung in Deutshland. In Abshnitt 3 wirddie angewendete Methode dargestellt. Abshnitt 4 enthält die Datenbeshreibung.Bevor in Abshnitt 6 die Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse erfolgt, wid-met sih Abshnitt 5 der deskriptiven Evidenz. Eine Zusammenfassung der Ergeb-nisse sowie die daraus zu ziehenden Shlussfolgerungen �nden sih in Abshnitt 7.2 Die Rahmenbedingungen der Mindestlohnein-führung in der BauwirtshaftWie viele andere Branhen in Deutshland konnte sih auh die Bauwirtshaftder Internationalisierung niht vershlieÿen. Niht nur Migrationsbewegungenund das Wahstum der Shattenwirtshaft, sondern auh Entsendungen von Ar-beitnehmern aus Staaten der (erweiterten) EU, die teilweise erheblihe Lohn-2Seit Juli 2007 gilt das Arbeitnehmerentsendegesetz auh für die Gebäudereinigerhandwerk.3



kostenvorteile aufweisen, haben den Preisdruk auf die deutshe Bauwirtshaftvershärft. Als Konsequenz dieser Entwiklung wurde 1996 das aufgrund seiner�protektionistishen� Motivation ordnungspolitish niht unumstrittene Gesetzüber zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzübershreitenden Dienstleistungen(Arbeitnehmerentsendegesetz, AEntG)3 mit der Mindestlohnregelung eingeführt.Damit sollten Umgehungen der deutshen Mindestarbeitsbedingungen und tat-sählihe oder vermeintlihe Wettbewerbsverzerrungen durh billigere ausländi-she Subunternehmer in der deutshen Baubranhe eingedämmt werden. Bis da-hin unterlagen die Subunternehmer nämlih nur den Regelungen ihres Heimat-landes. Das Gesetz verp�ihtet nun die entsendenden Betriebe, den entsandtenBeshäftigten die gleihen Arbeitsbedingungen zu garantieren, die im Gastlandvorherrshen, und die für allgemeinverbindlih erklärten Tarifverträge in Bezugauf Mindestlohn- und Urlaubsregelungen anzuwenden.Der von den Tarifparteien ausgehandelte Mindestlohn trat zum 01.01.1997 nahder Allgemeinverbindliherklärung durh die Regierung in Kraft und war somitfür alle inländishen und ausländishen Arbeiter4 ebenso wie für sämtlihe Fir-men der Bauwirtshaft gültig, ohne dass es dabei auf eine Zugehörigkeit zu denTarifparteien ankam.5 Der Mindestentgeltsatz betrug 17 DM in den alten und15,64 DM in den neuen Bundesländern. Nah weiteren Verhandlungen zwishenGewerkshaft und Arbeitgeberverbänden im Laufe des Jahres 1997 kam es zueiner Revision dieser Sätze, in deren Folge der Mindestlohn zum 01.09.1997 inWestdeutshland auf 16 DM und in Ostdeutshland auf 15,14 DM �el.Das Gesetz sieht einshneidende Sanktionen bei Verstöÿen gegen das Entsendege-setz und somit auh den Mindestlohn vor. Grundsätzlih können Geldbuÿen bis zueiner Million DM verhängt werden, wobei jedoh davon auszugehen ist, dass nihtjeder Verstoÿ aufgedekt wird und damit geahndet werden kann. Gerade die Bau-wirtshaft gehört zu den am häu�gsten von illegaler Beshäftigung betro�enenSektoren. Auh Praktiken wie falshe Stundenangaben, um die Mindestlohnvor-3Eine Entsenderihtlinie wurde Ende 1996 auf europäisher Ebene verabshiedet, die als Grund-lage für die nationalen Gesetze dienen sollte.4Ausgenommen sind neben den Angestellten auh Auszubildende; weitere Einshränkungensiehe unten.5Die Rehtsverbindlihkeit des Mindestlohnes in der Baubranhe folgt aus �1 Abs.1 und 3aAEntG in Verbindung mit �1 der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Bauge-werbe (BauArbbV). 4



gaben sheinbar einzuhalten, sind niht auszushlieÿen. Eine Kontrolle, die derBundesagentur für Arbeit und dem Zollamt obliegt, kann aufgrund der Unüber-sihtlihkeit von regionalen Zuständigkeiten und häu�g wehselnden Arbeitsortennur unvollkommen gewährleistet werden.Zur Zeit des Inkrafttretens des Entsendegesetzes war die Baubranhe statistishin das Bauhauptgewerbe und das Ausbaugewerbe aufgeteilt. Diese Trennung sollhier beibehalten werden, da auh die in der Untersuhung verwendeten Daten(vgl. Abshnitt 4) entsprehend klassi�ziert sind. Zu beahten ist, dass für alledem Bauhauptgewerbe zugehörigen Firmen die obengenannten Mindestlohnsätzein strikter Form verbindlih waren, während es bei den Firmen des Ausbaugewer-bes eine Reihe von Ausnahmen gab. So galten bzw. gelten spezielle Mindestlöhnebeispielsweise für das Dahdekerhandwerk, das Elektrohandwerk (bis 2003), dasMaler- und Lakiererhandwerk (ab 2003) und das Abbruhgewerbe. Die Zuord-nung einer Firma erfolgt dabei nah ihrer �Haupttätigkeit�, wobei die Klassi�kati-on vermutlih gewisse Spielräume erö�net. Die Uneinheitlihkeit der Regelungenfür das Ausbaugewerbe könnte zu einer Verwässerung der Ergebnisse für diesenWirtshaftszweig beitragen.3 Shätzstrategie3.1 Di�erene-in-Di�erenes AnsatzIn der nahfolgenden Untersuhung sollen E�ekte der Mindestlohneinführung aufdas Lohnwahstum und die Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit von Arbeit-nehmern untersuht werden, die unter die Mindestlohnregelungen im Rahmen desEntsendegesetzes fallen. Aufgrund des zur Verfügung stehenden Paneldatensatzesund der Umstände der Mindestlohneinführung als �Quasi-Experiment� bietet sihhier die Anwendung der Di�erene-in-Di�erenes Methode an.6 Um die Auswir-kungen der Einführung einer Lohnuntergrenze auf die Betro�enen identi�zierenzu können, wird eine Kontrollgruppe benötigt. Diese sollte aus Personen bestehen,die niht von den Mindestlohnregelungen tangiert sind, ansonsten aber möglihst6Siehe Angrist and Krueger (1999) oder Hekman et al. (1999) für eine detaillierte Darstellungund Diskussion dieser Shätzmethodik. 5



gleihe Eigenshaften bzw. Beshäftigungsbedingungen wie die Betro�enen auf-weisen, so dass die Annahme gerehtfertigt ersheint, dass sih ohne Mindestlohn-einführung Löhne und Beshäftigung beider Gruppen gleih entwikelt hätten. Esliegt auf der Hand, � wie auh in der Literatur üblih, � als Kontrollgruppe Ar-beitnehmer zu wählen, deren Verdienste zwar oberhalb des Mindestlohnniveausliegen, jedoh niht allzu weit davon entfernt sind.Die Di�erene-in-Di�erenes Methode vergleiht den Zustand der betro�enenGruppe (Treatmentgruppe) mit dem Zustand der Kontrollgruppe jeweils vor undnah der Mindestlohneinführung. Formal kann dies als Di�erenz zweier Di�eren-zen dargestellt werden:
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T ist hier eine (0,1) Dummy-Variable und bezeihnet die Gruppenzugehörigkeit(T = 1 für die Treatment- und T = 0 für die Kontrollgruppe). Die erste Di�erenzentspriht der Veränderung im Zustand der Treatmentgruppe vor (Periodenin-dex=1) und nah der Mindestlohneinführung (Periodenindex=2). Die zweite gibtdiese Veränderung für die Kontrollgruppe in diesem Zeitraum an. Aus der Di�e-renz errehnet sih dann der reine Treatmente�ekt des Mindestlohnes, δ.Ein einfaher Di�erene-in-Di�erenes Ansatz zur Shätzung von δ hat die Form

yit = α + βTi + γti + δ(Titi) + εit, (2)wobei α die Konstante darstellt. Der Koe�zient β gibt den für die Treatment-gruppe spezi�shen E�ekt an und trägt somit �xen Gruppene�ekten Rehnung,wohingegen γ den zeitspezi�shen E�ekt bezeihnet. Dabei wird unterstellt, dassder zugrunde liegende Zeittrend sih für die beiden Gruppen niht untersheidet.Die Voraussetzung des Ansatzes wäre also verletzt, wenn ohne Mindestlohnein-führung die Entwiklung der Zustände in der Treatmentgruppe und der Kontroll-gruppe niht parallel verlaufen würde.7 Eine weitere Annahme dieses Ansatzesbesteht darin, dass die Mindestlohneinführung keine E�ekte auf die Kontrollgrup-pe hat. Der Fehlerterm der Modells mit den gewöhnlihen Eigenshaften wird mit
εit bezeihnet. Der Koe�zient der Interaktionsterms δ bildet den wahren Inter-aktionse�ekt ab und entspriht dem Ergebnis aus Gleihung (1).7Naturgemäÿ lässt sih diese Grundannahme niht testen.6



3.2 Die Problematik der fehlenden StundenvariableTypisherweise wird in der Literatur ein Vergleih zwishen dem individuellenStundenlohn in der Periode vor der Mindestlohneinführung mit dem in der dar-au�olgenden Periode in Kraft getretenen Mindestlohn angestellt, um so die Grup-pe, die dem Mindestlohn unterliegt, also die Treatmentgruppe, identi�zieren zukönnen.8 Wie bereits in der Einleitung erwähnt, enthält der hier verwendete Da-tensatz zwar qualitative Information über die Arbeitszeit (Teilzeit, Vollzeit), je-doh keine quantitativen Angaben über geleistete Arbeitsstunden und somit auhniht über den Stundenlohn. Die üblihe empirishe Methode zur Untersuhungvon Mindestlohne�ekten kann hier nur dann angewendet werden, wenn dieselbeAnzahl an tatsählih geleisteten Arbeitsstunden für alle Arbeiter im Bauge-werbe unterstellt wird. Obwohl uns bewusst ist, dass gerade die tatsählihenArbeitszeiten im Baugewerbe mit seinen branhenspezi�shen Besonderheiten -zum Beispiel der starken Wetter- und Konjunkturabhängigkeit - shwanken, solldiese Annahme zunähst getro�en werden. Die Erwartung ist, dass in gewissemAusmaÿ eine Fehlzuordnung von Personen zur Treatment- bzw. Kontrollgruppeaufgrund der hier niht berüksihtigen individuellen Stundenvariation die Unter-shiede zwishen beiden Gruppen abshwäht, aber niht vollständig beseitigt. Ineinem zweiten Ansatz soll dann die Robustheit des Ergebnisses überprüft werden,indem die Kontamination der Gruppeneinteilung aufgrund der Datensituation imShätzansatz berüksihtigt wird. Im Folgenden soll der Sahverhalt der fehlendenStundenvariable genauer modelliert werden.Der �ktive Stundenlohn, W ∗

it, stellt die Bezahlung pro Stunde dar, die ein Arbei-ter erhielte, wäre kein Mindestlohn eingeführt worden. Als Bedingung, dass einIndividuum i zum Zeitpunkt t unter das Mindestlohnregime fällt, muss
W ∗

it ≤ W min
t (3)erfüllt sein, wobei W min

t den zum Zeitpunkt t gültigen Mindestlohn bezeihnet.Der �ktive Tageslohn Y ∗

it ergibt sih aus Y ∗

it = W ∗

itH
∗

it, wobei H∗

it den beim Lohn-satz W ∗

it kalendertäglih gearbeiteten Stunden entspriht. Die Bedingung, vomMindestlohn betro�en zu sein, kann folgendermaÿen umgeshrieben werden:
Y ∗

it ≤ W min
t H∗

it. (4)8Vergleihe hierfür u.a. Stewart (2004). 7



Für das weitere Vorgehen sind mehrere Annahmen zu tre�en:A1: Die Einführung des Mindestlohns hat keine Auswirkung auf die gearbeitetenStunden: H∗

it = Hit.A2: Die gearbeiteten Stunden pro Tag lassen sih durh
Hit = C̃ + H̄t + η̃it (5)beshreiben. Hierbei bezeihnet H̄t die Normalarbeitszeit, d.h. die vertrag-lih vereinbarten Arbeitsstunden einshlieÿlih der durhshnittlihen Über-stunden pro Tag. Die Normalarbeitszeit kann aus verfügbaren Statistikenentnommen werden.9 Die Konstante C̃ trägt einem möglihen systemati-shen Fehler in der Erfassung der tatsählihen Arbeitszeiten Rehnung,und die individuelle Variation in den Tagesarbeitsstunden sowie poten-zielle Messfehler werden durh den Fehlerterm η̃it mit E(η̃it) = 0 undVar(η̃it) = σ2

η̃ abgefangen.Beahtung von A1 und Einsetzen von (5) in (4) ergibt
Y ∗

it ≤ W min
t Hit = W min

t (C̃ + H̄t + η̃it)

= C + Ȳ min
t + ηit. (6)Hierbei ist Ȳ min

t := H̄tW
min
t das Tagesentgelt eines Mindestlohnempfängers beiNormalarbeitszeit, für die Konstante gilt C := C̃W min

t und für den Fehlerterm
ηit := W min

t η̃it.Ferner sei de�niert Zit :=
(

Y ∗

it − Ȳ min
t − C

)

/ση, wobei ση die Standardabwei-hung des Fehlerterms bezeihnet. Es sei Zit die Realisation einer Zufallsvariablen
Z mit kumulierter Dihtefunktion F (z). Die Wahrsheinlihkeit, dass ein Indivi-duum i im Zeitpunkt t dem Mindestlohnregime unterliegt, lässt sih berehnenals

πmin
it = Pr (Z < 0|z = Zit) = 1 − F (Zit) . (7)Falls beispielsweise Y ∗

it sehr klein (groÿ) ist, so wird auh Zit klein bzw. groÿsein. In ersten Fall geht dann die Wahrsheinlihkeit, dem Mindestlohnregime zuunterliegen, gegen eins, im zweiten gegen null.Eine weitere Annahme bezieht sih auf die Verteilung von Z.9Vergleihe hierzu Tabelle 1. 8



A3: Zusätzlih zu A1 und A2 folgt die Zufallsvariable Z einer Standardnormal-verteilung.Soweit über die Verteilung der tatsählih gearbeiteten Stunden keine nähereInformation vorliegt, ersheint uns diese Annahme als gerehtfertigt. Alternativkann eine weitergehende Annahme getro�en werden:A4: Zusätzlih zu A1 und A2 gilt, dass die Arbeitszeit von vollzeitbeshäftigtenArbeitnehmern niht individuell di�eriert.A4 impliziert, dass der Fehlerterm in (6) vershwindet: ηit = 0 für alle i und t.Wird in einem statishen Modell ein generelles Lohnwahstum vernahlässigt, sokann die naturgemäÿ in der Realität niht beobahtbare Di�erenz Y ∗

it−Ȳ min
t durhdie Di�erenz zwishen dem beobahteten Verdienst in der Vorperiode, Yi,t−1, unddem Verdienst bei unterstelltem Mindestlohn in der aktuellen Periode, Ȳ min

t , er-setzt werden. In einem dynamishen Umfeld, wie es der Di�erene-in-Di�erenesAnsatz erfordert, ist es erforderlih, den Mindestlohn mit Hilfe der durhshnitt-lihen Jahreswahstumsrate in die jeweilige Periode vor dessen Einführung hin-einzuprojizieren.3.3 ShätzansatzIm Folgenden soll der Einfahheit halber zunähst von der Annahme A4 ausge-gangen werden. In diesem Ansatz ist die Konstante C unbekannt. Liegt C fest, sokann der obere Wert für die Tagesentgelte, Y T
t , berehnet werden, der die Treat-mentgruppe von der Kontrollgruppe trennt. O�en wäre dann noh die Festlegungder Kontrollgruppe. Konkret ist ein kritisher Wert, Y K

t , zu bestimmen, der dieKontrollgruppe von den übrigen Beobahtungen abgrenzt. Zusammenfassend er-gibt sih für die Zuordnung:
Yi,t−1 ≤ Y T

t−1
= C + Ȳ min

t−1
→ Treatmentgruppe in Periode t

Y T
t−1

< Yi,t−1 ≤ Y K
t−1

→ Kontrollgruppe in Periode t

Yi,t−1 > Y K
t → Restgruppe in Periode t.
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Die Unbekannten C (bzw. Y T
t ) und Y K

t lassen sih mit Hilfe eines Maximum-Likelihood-(ML-)Verfahrens shätzen.10Es sollte darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der fehlenden Informatio-nen über die Arbeitsstunden die Annahme der Di�erene-in-Di�erenes Metho-de verletzt wird, derzufolge eine Mindestlohneinführung keine E�ekte auf dieKontrollgruppe hat. Mit einer bestimmten Wahrsheinlihkeit unterliegen auhdie Individuen auÿerhalb der Treatmentgruppe dem Mindestlohnregime. DieserSahverhalt wird im vereinfahten Ansatz zur Gruppenunterteilung auf Basis vonA4 vernahlässigt. Signi�kante E�ekte sollten aber auh in diesem Fall sihtbarsein, wenn für eine genügend hohe Anzahl von Beobahtungen die Wahrshein-lihkeit einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit ausreihend groÿ ist.Wird die weniger einshränkende Annahme A3 gewählt, so ist als zusätzliherParameter die unbekannte Gröÿe ση zu shätzen. Ist diese ermittelt, so lässt sihfür jede individuelle Beobahtung eine Wahrsheinlihkeit errehnen, mit der diebetre�ende Person unter das Mindestlohnregime fällt bzw. der Kontrollgruppeangehört. Auf dieser Basis ist dann eine gewihtete Shätzung vorzunehmen, diedie individuellen Wahrsheinlihkeiten der Gruppenzugehörigkeit berüksihtigt.Die Ergebnisse für die Shätzung unter der Annahme A3 können dann zur Beur-teilung der Robustheit des einfahen Ansatzes herangezogen werden.Für die Untersuhung des Lohnwahstums wurden nur Beobahtungen von In-dividuen verwendet, die zum Stihtag 30. Juni in den Jahren 1994, 1995, 1996und 1997 beshäftigt waren. In den Di�erene-in-Di�erenes Ansatz �ieÿen somitdie Lohnwahstumsraten zwishen 1994/ 1995 und 1995/ 1996 sowie 1996/ 1997ein, wobei sih die letztere auf den Zeitraum bezieht, in dem der Mindestlohneingeführt wurde.1110Aufgrund von Diskontinuitäten in der Likelihood-Funktion wurde für die Optimierung einGrid-Searh-Ansatz gewählt.11Die Lohnwahstumsraten wurden um die Beshäftigungsdauer korrigiert. Ebenso wurde derMindestlohn von 1997 mit Korrektur um das mittlere Lohnwahstum in das Jahr 1996 hinein-projiziert (vergleihe Abshnitt 3.2). Für die Shätzung wurde jeweils ein Prozent der Beob-ahtungen mit den niedrigsten und den höhsten Lohnwahstumsraten niht berüksihtigt,um Verzerrung durh Ausreiÿer zu vermeiden. Des Weiteren wurden Individuen mit Löhnenoberhalb der Bemessungsgrenze aus dem Datensatz entfernt. Vergleihe hierzu Abshnitt 4.
10



Der Ansatz für die Lohngleihung lässt sih formal wie folgt darstellen:
∆ ln Yit = X itβ + α1DTit + α2DRit + α3D97it +

+α4DTD97it + α5D95it + α6WZ1it + α7WZ2it +

+α8WZ1i,t−1 + α9WZ2i,t−1 + εit. (8)Die Dummy-Variable DT (DR) nimmt den Wert 1 an, wenn das Individuum ider Treatmentgruppe (bzw. der Restgruppe) zugeordnet wird, andernfalls 0. DieKontrollgruppe fungiert hier als Referenzgruppe. Während X it einen Zeilenvek-tor mit Kontrollvariablen darstellt, zeigt die (0,1) Dummy-Variable D97it denEin�uss des Jahres 1997, das Jahr der Mindestlohneinführung, auf. Da geradedas Baugewerbe von saisonalen Beshäftigungsshwankungen betro�en ist, wur-den in den Shätzansatz noh Variablen eingefügt, die für die Winterarbeitszeitkontrollieren sollen. Die Variablen WZ1 und WZ2 geben jeweils die individuelleDauer der Beshäftigung in den Wintermonaten Januar bis März bzw. Novemberbis Dezember wieder, sie sind somit ein Indikator für die Kontinuität des Be-shäftigungsverhältnisses. Gleihung (8) enthält WZ1 und WZ2 als verzögerteund unverzögerte Werte. Zum einen sollen die Variablen besondere E�ekte aufdas Lohnwahstum für Arbeiter abfangen, die auh während der Winterarbeits-zeit beshäftigt waren, zum anderen den Wirkungen gesetzliher Regelungen inBezug auf Winterarbeit bzw. zur Vermeidung von Winterarbeitslosigkeit gerehtwerden.Der Ein�uss des Mindestlohnes auf das Lohnwahstum der Treatmentgruppe wirddurh den Di�erene-in-Di�erenes Shätzer α4 wiedergegeben. Unter der An-nahme eines allgemeinverbindlihen Mindestlohnes würde man im Jahr 1997 fürdie Treatment-Gruppe ein höheres Lohnwahstum als für die Kontrollgruppe er-warten, da der Lohn der von der Einführung betro�enen Gruppe stärker steigenmuss, um die neue gesetzlihe Untergrenze zu erreihen. Ist der Koe�zient α4signi�kant positiv, so weisen die Löhne der Personen in der Treatmentgruppeaufgrund der Mindestlohneinführung im Jahr 1997 tatsählih eine höhere Stei-gerungsrate auf.Der E�ekt der Mindestlohneinführung auf die Beshäftigung wird gemessen ander Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit eines Individuums i in Abhängigkeitvon seiner Gruppenzugehörigkeit. Es wird also die konditionale Wahrsheinlih-11



keit berehnet, dass ein zum Zeitpunkt t − 1 beshäftigtes Individuum i derTreatmentgruppe auh noh zum Zeitpunkt t beshäftigt ist. Dafür wurde derBeshäftigungsstatus zum Stihtag 30. Juni herangezogen.12 Das dafür verwen-dete Logit-Modell hat folgende Form:
P (eit = 1|ei,t−1 = 1) = Λ [X itβ + α1DTit + α2DRit+

+ α3D97it + α4DTD97it + α5D95it+

+ α6WZ1i,t−1 + α7WZ2i,t−1 + εit ], (9)wobei eit den Beshäftigungsstatus des Individuums i zum Zeitpunkt t angibt.Die Variable nimmt bei Beshäftigung den Wert 1 an, bei Arbeitslosigkeit hinge-gen den Wert 0.13 Eine Antwort auf die Frage, ob ein Individuum in der Treat-mentgruppe durh den Mindestlohn einem höherem Risiko ausgesetzt ist, denArbeitsplatz zu verlieren, gibt der marginale E�ekt des Koe�zienten α4, der denDi�erene-in-Di�erenes Shätzer darstellt.Der marginale E�ekt des Interaktionsterms IE(α4) bei zwei binären interagiertenVariablen wird durh doppelte Di�erenzenbildung berehnet:
IE (α4) = [Λ (DT = 1, D97 = 1) − Λ (DT = 1, D97 = 0)] −

− [Λ (DT = 0, D97 = 1) − Λ (DT = 0, D97 = 0)] , (10)wobei Λ die kumulative Verteilungsfunktion der logistishen Funktion darstellt.Hierbei wird ersihtlih, dass das Vorzeihen des gesamten marginalen E�ekts vondem des geshätzten Koe�zienten des Interaktionsterms aufgrund der nihtlinea-ren Transformation und somit der Abhängigkeit von allen anderen Regressorenabweihen kann. Die zu den individuellen Interaktionse�ekten gehörigen Stan-dardfehler werden mit Hilfe der Deltamethode ermittelt. Für weitere Details zurBerehnung des Interaktionse�ekts sei auf Ai and Norton (2003) und Norton et al.(2004) verwiesen.12Betrahtet wurden nur Personen, die auh zum 30. Juni des jeweiligen Vorjahres beshäftigtwaren.13Die Variablen WZ1 und WZ2 wurden hier nur verzögert in den Shätzansatz aufgenommen,um ein Endogenitätsproblem zu vermeiden.
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4 Beshreibung des DatensatzesAls Datengrundlage für die vorliegende Untersuhung dient die IAB-Regional-stihprobe 1975-2001 (IABS-R01), eine zweiprozentige Stihprobe aller Beshäf-tigten, die in diesem Zeitraum mindestens einmal als sozialversiherungsp�ihtigbei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet waren.14 Basierend auf der seit1973 existierenden Meldep�iht aller sozialversiherungsp�ihtiger Beshäftigterdurh den Arbeitgeber an die Sozialversiherungsträger sind sowohl Meldungenzu Beginn und am Ende eines jeden Jahres, als auh Veränderungen im Beshäf-tigtenstatus innerhalb eines Jahres tagesgenau in den Daten enthalten. Gemeldetwerden müssen also auh Jobwehsel, Kündigungen oder Entlassungen. FalsheAngaben ziehen rehtlihe Maÿnahmen nah sih, weswegen die Daten als sehrverlässlih gewertet werden können. Somit kann die Beshäftigtenhistorik einesArbeiters mit Zeiten der sozialversiherungsp�ihtigen Beshäftigung und Zeitenvon Arbeitslosigkeit nahgezeihnet werden.15 In den Daten erfasst sind Arbeiter,Angestellte und Auszubildende, niht jedoh Beamte, Selbstständige und mithel-fende Familienmitglieder.Das Regional�le umfasst u. a. sowohl individuelle Informationen zum Geshleht,Alter, zur Nationalität, dies allerdings nur für Beshäftigte in Westdeutshland,zur Shul- und Berufsausbildung, zum Beruf, zur Stellung im Beruf, zum Beginnund Ende des Beshäftigungsverhältnisses, zum Tagesbruttoentgelt bzw. bei Ar-beitslosigkeit zu den Lohnersatzleistungen und zur Dauer des Bezugs. Enthal-ten sind ferner Informationen zum Arbeitgeber wie dessen Wirtshaftszweig undregionaler Standort. Untershieden werden kann zwishen Voll- und Teilzeittä-tigkeiten. Niht verfügbar sind dagegen, wie oben shon erwähnt, quantitativeAngaben zur Arbeitszeit.Als weiteres Charakteristikum des Datensatzes muss angeführt werden, dassdas Tagesbruttoentgelt nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze für Sozialversihe-rungsbeiträge dokumentiert ist. Darüber liegende Tageslöhne werden somit nihtmehr exakt aufgeführt, sondern mit der Bemessungsgrenze zensiert, was bei ei-14Für weitere Ausführungen zu diesem Datensatz sei hier auf Bender et al. (2000) und Benderet al. (1996) verwiesen.15Zeiten von Arbeitslosigkeit werden nur bei Anspruh auf Arbeitslosenunterstützung erfasst.Entfällt dieser Anspruh, so können Zeiten von Arbeitslosigkeit niht von Zeiten des freiwil-ligen Rükzugs aus dem Arbeitsmarkt untershieden werden.13



ner Mindestlohnuntersuhung für Arbeiter kein quantitativ bedeutendes Problemdarstellt.16 Niht in den Daten enthalten sind Informationen über entsandte Ar-beiter aus anderen Ländern, vor denen das Entsendegesetz deutshe Arbeiter imBaugewerbe protektionieren sollte. Es können somit keine Angaben über Min-destlohne�ekte für Entsandte getro�en werden.Für die nahfolgende Untersuhung wurden nur Beobahtungen von Arbeiternim Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe im Alter zwishen 20 und 60 Jahrenverwendet. Frauen, die in der Gruppe der Arbeiter im Baugewerbe eine nur sehrgeringe Rolle spielen, wurden aufgrund von Instabilitäten in den Beshäftigungs-verhältnissen und einer höheren Variabilität der individuellen Arbeitzeiten nihtmit in die Analyse einbezogen. Ebenfalls ausgeshlossen wurden neben den Ange-stellten Auszubildende, Teilzeitarbeiter und Heimarbeiter. Des Weiteren wurdennur Beobahtungen in einer Zeitspanne vor und nah der Einführung des Min-destlohnes, nämlih 1994 bis 1997, untersuht.175 Deskriptive EvidenzDie Tabellen 2 und 3 stellen die Entwiklung der unteren Dezile der Lohnvertei-lung und ihr Verhältnis zum Mindestlohn jeweils für Bauhaupt- und Ausbauge-werbe in den Jahren 1994 bis 1999 dar.18 Das Wahstum des Medianlohnes imBauhauptgewerbe im Beobahtungszeitraum beträgt imWesten a. 6%, im Ostenhingegen über 8%. In beiden Teilen des Landes sind die höhsten Wahstums-raten im untersten Dezil (D1) zu verzeihnen, während sie für höheren Dezilefast monoton abfallen. Dies deutet auf Lohnkompression in der Verteilung hin.Au�ällig dabei ist, dass im Westen die Löhne des untersten Dezils um a. 9%gestiegen sind, also um 3 Prozentpunkte mehr als der Medianlohn. Im Ostenübersteigt die Wahstumsrate des untersten Dezils die des Medianlohns um denFaktor 2. Angesihts dieser Zahlen lässt sih festhalten, dass eine sehr viel stär-kere Lohnkompression im unteren Teil der Verteilung in Ostdeutshland Mitte16Betro�en sind in unserer Stihprobe nur eine geringe Anzahl von Personen in der Restgruppe.Diese wurden aus der Analyse ausgeshlossen.17Vergleihe Abshnitt 3.18Die enthaltenen Stundenlöhne wurden auf Basis der in Tabelle 1 aufgeführten tari�ihenArbeitszeit einshlieÿlih der Überstundenkomponente berehnet.14



der neunziger Jahre stattfand, als das in Westdeutshland der Fall war. Eineetwas andere Situation stellt sih für das Ausbaugewerbe dar. In den alten Bun-desländern ist kein Untershied in den Wahstumsraten der unteren Dezile überden Zeitraum von 1994 bis 1999 zu erkennen, die jeweils um 11% liegen. Einevergleihbare Lohnsteigerungsrate ist auh für das erste Dezil in Ostdeutshlandersihtlih, während der Medianlohn dort nur um etwa 8% ansteigt. Auh imAusbaugewerbe der neuen Bundesländer gibt es im Beobahtungszeitraum somitAnzeihen einer Lohnkompression.Bei der Betrahtung der Jahreswahstumsraten der Löhne für die vershiedenenDezile lassen sih tarifvertraglihe Ein�üsse in den Wirtshaftszweigen erkennen.Die Lohnwahstumsraten steigen nah Inkrafttreten eines neuen Tarifvertrages(fast) immer gleihmäÿig über alle Dezile hinweg an. Im Jahr der Mindestlohn-einführung 1997 treten in beiden Regionen für das Ausbaugewerbe und für dasBauhauptgewerbe im Westen geringe Wahstumsraten auf, die zwishen −1%und +1% shwanken. Eine Ausnahme bildet das Bauhauptgewerbe in den neuenBundesländern. Hier steigen die Stundenlöhne für das erste Dezil um 6,4%, wasals Indiz für die Wirkung des Mindestlohnes gewertet werden könnte. Auh daszweite Dezil weist eine für dieses Jahr überdurhshnittlihe Wahstumsrate auf.Betont werden sollte, dass die Wahstumsrate für das erste Dezil die höhste allerhier aufgeführten Werte ist.Weiterhin enthalten die Tabellen 2 und 3 Angaben über die Höhe des Mindest-lohnes, dessen Höhe in Prozent des Medianlohnes und als Perzentil der Lohnver-teilung des Vorjahres, was als Indikator für das Ausmaÿ der Betro�enheit von derMindestlohnregelung zu werten ist. Hier tritt ein deutliher Ost-West-Untershiedhervor. In Westdeutshland beträgt der Mindestlohn im Jahr 1997 je nah Wirt-shaftszweig 63 bzw. 66% des Medianlohnes, dem Mindestlohnregime unterliegendemnah nur 4 bzw. 3% der Lohnverteilung. Im Gegensatz dazu erreiht derMindestlohn in Ostdeutshland 82 bzw. 90% des Medianlohns. Gemessen an denLöhnen des Vorjahres liegen die Verdienste von a. 18 bzw. 28% der gewerblihenArbeitnehmer unterhalb des eingeführten Mindestlohns.1919Der Anteil der Personen mit Löhnen unterhalb der Mindestlohngrenze geht für das Bauhaupt-gewerbe in Ostdeutshland von 18% im Jahre 1997 auf 9% (1998) bzw. 6% (1999) zurük.Dies könnte auf die Wirksamkeit des Mindestlohnes hindeuten. Im Ausbaugewerbe fällt dieserRükgang deutlih geringer aus. Die Veränderungen in den alten Bundesländern sind hingegenmarginal. 15



Abbildung 1 stellt Kerndihteshätzungen für die Tagesentgeltverteilung der bei-den Regionen und Branhen in den Jahren 1996 und 1997 dar. Auh hier zeigensih nur geringe Veränderungen in der Lohnverteilung sowohl im gesamten Aus-baugewerbe als auh im Bauhauptgewerbe West. Im Bauhauptgewerbe Ost istallerdings eine Reaktion der Löhne zu erkennen. Die Verteilung wird auf der lin-ken Seite steiler, d.h. die Masse im linken Flügel reduziert sih und häuft sihbei höherem Entgelt wieder an, wohingegen in der rehten Hälfte der Verteilungkeine Änderung zu beobahten ist.Ein Vergleih der Lohnwahstumsraten nah Perzentilen der Lohnverteilung, be-reinigt um das Medianwahstum, von 1995 und 1996 mit 1996 und 1997, welhedie Mindestlohneinführung umshlieÿt, �ndet sih in Abbildung 2. Generell er-geben sih mit steigenden Perzentilen fallende Kurven, d.h. dass die Lohnwahs-tumsraten umso geringer sind, je höher die Position in der Lohnverteilung inder Vorperiode war. Dieser negative Zusammenhang belegt für unsere Daten dasbekannte reversion-to-the-mean-Phänomen.Bezüglih der Entwiklung der Lohnwahstumsraten bestätigen sih gröÿtenteilsdie oben bereits geshilderten Sahverhalte. In Westdeutshland lassen sih we-der für das Bauhaupt- noh für das Ausbaugewerbe E�ekte des Mindestlohnesauf die unteren Perzentile der Lohnverteilung erkennen. Gut sihtbar sind dieseallerdings im Bauhauptgewerbe Ost. Die Lohnwahstumsraten im Jahr 1997 sindfür etwa die ersten beiden Dezile der Lohnverteilung deutlih höher als in denJahren 1995 und 1996. Bei dieser Betrahtungsweise zeihnet sih auh ein mög-liher Lohne�ekt für das Ausbaugewerbe Ost ab. Dies gilt allerdings niht fürdie untersten Perzentile, deren Wahstumsrate im Jahr 1996 noh über der von1997� mögliherweise aufgrund von erratishen Ein�üssen � liegt. Zwishen a.dem fünften und dem zwanzigsten Perzentil dreht sih dieses Verhältnis deutlihum.Bezüglih der deskriptiven Evidenz der Lohnentwiklung lässt sih zusammen-fassend sagen, dass in Ostdeutshland zur Zeit des Inkrafttretens des Entsen-degesetzes deutlih mehr Arbeiter im Niedriglohnbereih eine überdurhshnitt-lihe Lohnsteigerung erfahren haben, als das in Westdeutshland der Fall war.Dies gilt für beide der hier betrahteten Wirtshaftszweige, besonders aber fürdas Bauhauptgewerbe. In Westdeutshland erlaubt der deskriptive Befund kei-16



ne eindeutigen Aussagen über die Auswirkung der Mindestlohnregelung auf dasLohnwahstum. Dies mag auh an der geringen Betro�enheitsquote liegen, diesih ebenfalls in der �niedrigen� Höhe der Mindestlohnes im Verhältnis zum Me-dianlohn widerspiegelt.Die Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit in Abhängigkeit von der Höhe desTagesentgeltes, wie in Abbildung 3 dargestellt, soll einen Eindruk mögliher Ef-fekte des Mindestlohnes auf die Beshäftigungssituation vermitteln. Dabei sindin den Diagrammen die Verläufe von 1995 bis 1997 abgetragen. Wie überein-stimmend aus allen Teilgra�ken hervorgeht, sind die Beshäftigungsverhältnisseim Niedriglohnbereih generell o�enbar deutlih prekärer als die im mittlerenoder oberen Bereih der Lohnverteilung. Im Vergleih der einzelnen Jahre zeigensih Gemeinsamkeiten, aber auh Untershiede. Beginnend mit dem Bauhaupt-gewerbe in Ostdeutshland liegen dort bis zu einem Tagesentgelt von a. 95 DMdie Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeiten für 1997 deutlih unter denen derJahre 1995 und 1996, wohingegen bei höheren Tagesentgelten keine gröÿeren Dif-ferenzen mehr festgestellt werden können. Dies kann als ein erster Hinweis aufeinen möglihen Beshäftigungse�ekt des Mindestlohns interpretiert werden. Fürdas Bauhauptgewerbe im Westen liegen hingegen die Kurven der Weiterbeshäf-tigungswahrsheinlihkeiten im gesamten Bereih der Verteilung fast passgenauübereinander. Keine klaren Aussagen über Beshäftigungse�ekte im Jahr 1997lassen sih generell auh für das ost- und westdeutshe Ausbaugewerbe tre�en.Die berehneten Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeiten ersheinen in diesemSektor aufgrund der geringeren Fallzahlen erratisher als für das Bauhauptgewer-be. Festzuhalten ist jedoh, dass die Linie für das Jahr 1997 in keinem Bereihdie für die beiden anderen Jahre deutlih untershreitet.6 ShätzergebnisseZunähst sollen die Ergebnisse geshildert werden, die unter Annahme A4 ermit-telt wurden. Bevor wir die Lohn- und Beshäftigungsshätzungen für die beidenWirtshaftszweige und Regionen näher erläutern, ist auf die Resultate zur Be-stimmung der Gruppengröÿen bzw. der kritishen Entgeltwerte nah dem ML-
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Kriterium20 einzugehen (siehe Tabelle 4). Hierbei ist erwähnenswert, dass dasangewandte Verfahren die Treatmentgruppe für das Bauhauptgewerbe Ost fastgenau dort abtrennt, wo auh anhand der deskriptiven Analyse eine Grenze derMindestlohnbetro�enheit gezogen werden würde (vgl. Tabellen 2 und 3). So ent-spriht Tabelle 2 zufolge der Mindestlohn dem 18. Perzentil der Lohnverteilungdes Vorjahres.Die Gröÿe der Treatmentgruppe nah dem ML-Kriterium für die anderen dreiBereihe liegt zwishen etwa 11% (Bauhauptgewerbe West und AusbaugewerbeOst) und 20% (Ausbaugewerbe West). Diese Werte stimmen mit der deskrip-tiven Evidenz hingegen niht überein, die eine Gröÿe der Treatmentgruppe imWesten von 3 bzw. 4% und für das Ausbaugewerbe im Osten von 24% erwartenlassen würde. Interessanterweise sind dies die Fälle, in denen im Niedriglohnbe-reih auh keine evidenten Untershiede in den Lohnwahstumsraten zwishenden Beobahtungsjahren festzustellen sind. Für die beiden Wirtshaftszweige inden alten Bundesländern mag hinzukommen, dass die Betro�enheitsquote derdeskriptiven Evidenz zufolge o�enbar sehr gering ist.6.1 Lohne�ekteTabelle 5 enthält die Ergebnisse für die Shätzung der E�ekte des Mindestlohnesauf das Lohnwahstum der Treatmentgruppe im ostdeutshen Bauhauptgewerbe.Neben den bereits in Abshnitt 3.3 erläuterten Variablen wurden als zusätzli-he Kontrollvariablen Alter (ALTER), Alter quadriert (ALTER2), Dummies fürden Bildungsgrad (DBILD)21, Stellung im Beruf (DSTIB)22 sowie für die neunKreistypen (DKT )23 einführt. Bei den Shätzungen auf Grundlage der Daten fürWestdeutshland ist weiterhin eine binäre Variable für Inländer enthalten.20Vergleihe hierzu Abshnitt 3.3.21BILD2 beshreibt den Bildungsgrad von Arbeitern mit abgeshlossener Ausbildung, aber oh-ne höhere Shulbildung. Eine Person mit BILD4 besitzt Hohshulreife mit abgeshlossenerAusbildung. Einem Absolvent der Fahhohshule wird BILD5 zugeordnet. Die Referenzka-tegorie stellen hier Arbeiter ohne abgeshlossener Ausbildung und höherer Shulbildung dar.Für Personen mit unbekannter Ausbildung wurden die Kategorie BILDU eingeführt.22STIB2 bezeihnet Faharbeiter, STIB3 Meister und Poliere. Als Referenzkategorie dienenhier Nihtfaharbeiter.23Die Regionstypen reihen von hohverdihteten Kreisen in Agglomerationsräumen (KT 2) bishin zu ländlihen Gebieten in der Peripherie (KT 9). Hier gehen Kernstädte als Referenzka-tegorie ein. 18



Die Koe�zienten der Variablen Alter und Alter quadriert folgen dem zu erwar-tenden Muster, nämlih negativ bzw. positiv. Dabei muss allerdings angemerktwerden, dass beide statistish niht signi�kant sind, ebenso wenig wie die meis-ten Koe�zienten für den Bildungsgrad und die Kreistypen. Die Koe�zienten vonneun der zwölf Variablen, die für die E�ekte der Winterarbeitszeit kontrollieren,sind statistish (hoh-) signi�kant. Dies gilt auh für die Dummy-Variablen, dieden Ein�uss der Stellung im Beruf abbilden. Die Zeitdummies für die Jahre 1995und 199724 weisen mit jeweils untershiedlihen Vorzeihen ebenfalls signi�kanteKoe�zienten auf, was die allgemeine Entwiklung im Baugewerbe widerspiegelt.Die Datenbasis für diese Shätzung umfasst das Lohnwahstum von 1994 auf1995, 1995 auf 1996 und 1996 auf 1997. Für diesen Zeitraum ergibt sih im Ver-gleih zur Referenzgruppe (DK) ein statistish hohsigni�kanter positiver Lohn-wahstumse�ekt für Personen, die der Treatmentgruppe (DT ) angehören, fürPersonen der Restgruppe (DR) ist er hingegen stark negativ. Dieser Zusammen-hang deutet wiederum auf reversion-to-the-mean hin.Von zentraler Bedeutung für unsere Untersuhung ist der E�ekt auf die Interak-tion zwishen dem Jahresdummy für 1997 und dem Dummy für die Treatment-gruppe, DTD97. Dieser weist die Auswirkungen der Mindestlohneinführung aufdie Arbeitnehmer im Niedriglohnbereih aus. Die Shätzung ergibt hierfür einenpositiven, statistish hohsigni�kanten Koe�zienten. Dies deutet darauf hin, dassdie betro�enen Personen im Jahr des Inkrafttretens der Mindestlohnregelung tat-sählih ein höheres Lohnwahstum erfahren haben.Die für unsere Analyse besonders wihtigen Variablen sind für alle vier Teilbe-reihe in Tabelle 6 dargestellt.25 Die Koe�zienten der Dummyvariable für dieTreatmentgruppe erweisen sih in allen vier Teilbereihen als hoh signi�kantund positiv, während die Jahresdummies für 1997 überall negativ sind. Für denInteraktionse�ekt ergibt sih hingegen ein weniger einheitlihes Bild. Im gesam-ten Bauhauptgewerbe und im westdeutshen Ausbaugewerbe sheint der Min-destlohn positiv auf das Lohnwahstum der Betro�enen gewirkt zu haben. ImUntershied dazu weist das Ausbaugewerbe Ost einen negativen E�ekt auf. Da-bei ist allerdings zu betonen, dass nur für das ostdeutshe Bauhauptgewerbe der241996 dient hier als Referenzjahr.25Auf eine eingehendere Betrahtung der Kontrollvariablen für die verbleibenden drei Teilbe-reihe wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzihtet.19



Ein�uss des Mindestlohns auf das Lohnwahstum im unteren Bereih der Vertei-lung statistish signi�kant ist. Dieses Ergebnis bestätigt die Erkenntnisse aus derdeskriptiven Analyse in Abshnitt 5.Hier muss noh die Besprehung der Shätzergebnisse für die zweite Variante,basierend auf Annahme A3, eingefügt werden.6.2 Beshäftigungse�ekteIm Folgenden werden die Resultate der Logitshätzung der Beshäftigungsglei-hung besprohen. Die in Tabelle 7 ausgewiesenen Koe�zienten sind die �Roh-e�ekte� der erklärenden Variablen auf die Weiterbeshäftigungswahrsheinlih-keit eines gewerblihen Arbeitnehmers im ostdeutshen Bauhauptgewerbe. DieseKoe�zienten sowie die entsprehenden z-Statistiken sind allerdings unmittelbarniht sinnvoll zu interpretieren, da sie keine marginalen E�ekte darstellen. Insbe-sondere gilt dies für den Koe�zienten der Interaktionvariablen DTD97. Aus demSahverhalt, dass dieser als o�enbar insgni�kant ausgewiesen wird, dürfen keineRükshlüsse auf den tatsählihen Treatmente�ekt gezogen werden. Dieser lässtsih erst bestimmen, wenn die von Ai and Norton (2003) beshriebene Methodezur Berehnung des korrigierten Interaktionse�ektes in niht-linearen Shätzmo-dellen angewendet wird. Tabelle 8 enthält für das Bauhaupt- und Ausbaugewerbein Ost- und Westdeutshland zusätzlih zu den �Rohwerten� der hier relevantenKoe�zienten den nah diesem Verfahren korrigierten Interaktionse�ekt.26 Es wirdersihtlih, dass sih die korrigierten marginalen E�ekte in Vorzeihen und Gröÿevon den Rohwerten deutlih untersheiden. Gleihes gilt für die ausgewiesenenz-Werte. Beispielswiese ist der Koe�zient der Interaktionsvariablen DTD97 inder Shätzung für das Bauhauptgewerbe Ost positiv, aber niht signi�kant. Derkorrigierte marginale E�ekt ist hingegen signi�kant negativ. Letzerer ist aber fürdie Interpretation entsheidend. Aus der Shätzung ist somit zu folgern, dassdurh die Einführung des Mindestlohns im Rahmen des Entsendegesetzes dieGruppe der betro�enen Arbeitnehmer im Verhältnis zur Kontrollgruppe einemhöheren Risiko unterlag, den Arbeitsplatz zu verlieren. Dieses Ergebnis deutetesih bereits anhand der deskriptiven Analyse an.26Zur Berehnung des marginalen E�ekts der Interaktion siehe Abshnitt 3.3.20



Im Gegensatz dazu ergibt die Berehnung der korrigierten marginalen E�ektefür das Bauhauptgewerbe West und das Ausbaugewerbe Ost einen � allerdingsstatistish nur shwah gesiherten � positiven E�ekt der Mindestlohnregelungauf die Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit der betro�enen Arbeitnehmer. Imwestdeutshen Ausbaugewerbe shlieÿlih ist der korrgierte marginale ebenfallspositiv, wobei sih allerdings bei einer z-Statistik von 0.6 jeglihe weitergehendeInterpretation verbietet.7 Zusammenfassung und ShlussfolgerungenDer vorliegende Aufsatz untersuht anhand von Mikrodaten aus der Beshäf-tigtenstatistik die Lohn- und Beshäftigungse�ekte der Mindestlohnregelungenim deutshen Baugewerbe, die durh das Entsendegesetz von 1996 für alle ge-werblihe Arbeiter rehtsverbindlih wurden. Angewendet wird ein Di�erene-in-Di�erenes Ansatz. Im Untershied zu anderen Untersuhungen über die Aus-wirkungen von Mindestlohnregelungen in der internationalen Literatur verfügenwir niht über quantitative Information bezüglih der geleisteten Arbeitsstun-den. Diese Problematik wurde hier mit Hilfe eines probabilistishen Ansatzes inzwei Varianten behoben. Dabei bestimmen wir die Gröÿe von Treatment- undKontrollgruppe nah dem Maximum-Likelihood-Kriterium. Während die ersteVariante des Shätzansatzes die Möglihkeit einer Fehlzuordnung von Beobah-tungen zur Treatment- bzw. Kontrollgruppe vernahlässigt, werden in der zweitenVariante Wahrsheinlihkeiten der Gruppenzugehörigkeit berehnet, die als Ge-wihtungsfaktoren in die Shätzungen ein�ieÿen.Die Ergebnisse di�erieren für die hier betrahteten Sektoren des Baugewerbes.Ein einheitlihes Ergebnis ist allerdings auh niht zu erwarten, da die gesetz-lihen Regelungen zwar für das gesamte Bauhauptgewerbe strikt bindend sind,aber nur für Teilbereihe des Ausbaugewerbes. Untershiede zeigen sih auh imVergleih zwishen den alten und neuen Bundesländern. Auh dies ersheinenkaum überrashend angesihts der Tatsahe, dass die im Osten festgelegten Min-destlohnsätze in Absolutbetrahtung zwar geringer aus�elen, relativ zum Medi-anlohn aber weitaus höher als im Westen lagen. Vor diesem Hintergrund erstauntes niht, dass unsere Shätzungen die stärksten Lohn- und Beshäftigungse�ek-21



te für das ostdeutshe Bauhauptgewerbe ergeben. Der Personenkreis, der mithoher Wahrsheinlihkeit von der gesetzlihen Untergrenze für das Arbeitsent-geltbetro�en war, weist in diesem Sektor ein im Vergleih zur Kontrollgruppesigni�kant höheres Lohnwahstum auf. Dies bedeutet auf der einen Seite, dassdie Mindestlohnregelung hier gegri�en hat. Auf der anderen Seite �nden wir fürdas ostdeutshe Bauhauptgewerbe einen negativen E�ekt in Bezug auf die Weiter-beshäftigungswahrsheinlihkeit der Treatmentgruppe. Mit anderen Worten: DieVerbesserung der Entgeltsituation im Niedriglohnbereih wurde o�enbar teilweisedurh Jobverluste unter den vom Mindestlohn betro�enen Arbeitern erkauft.In den übrigen Fällen (Bauhauptgewerbe West und Ausbaugewerbe Ost undWest) sind mit dem hier angewendeten Verfahren keine durh die Mindestlohnre-gelung hervorgerufenenen statistish signi�kanten Lohne�ekte zu erkennen. Diesentspriht im Groÿen und Ganzen auh der deskriptiven Evidenz für diese Be-reihe. In einem Fall (Ausbaugewerbe West) lässt sih auh keine Auswirkungauf die Weiterbshäftigungswahrsheinlihkeit ausmahen. Dies mag sowohl ander lükenhaften Erfassung dieses Sektors durh die gesetzlihen Regelungen lie-gen als auh an der geringen Betro�enheitsquote.27 Letzteres gilt auh für dasBauhauptgewerbe in den alten Bundesländern. Hier hingegen weist unser Ansatzeinen positiven Beshäftigungse�ekt aus. Dieses Ergebnis muss jedoh zweifahrelativiert werden. Erstens ist der E�ekt statistish nur shwah gesihert undzweitens ersheint die Abtrennung der Treatmentgruppe von der Kontrollgrup-pe angesihts der vorliegenden deskriptiven Evidenz als wenig plausibel. Über-shlagsmäÿig entspriht der Mindestlohn etwa dem vierten Perzentil der Lohn-verteilung, während nah dem ML-Kriterium die Treatmentgruppe bei etwa 11%abtrennt. Auh wenn die shwahe Signi�kanz des positiven Beshäftigungse�ektsdurh Zufallsein�üsse zustande gekommen ist, so ist umgekehrt zumindest eineErhöhung des Risikos eines Jobverlustes durh die Allgemeinverbindliherklärungdes Mindestlohns in diesem Bereih auszushlieÿen.Für das Ausbaugewerbe in den neuen Bundesländern stellt sih die Situation wiefolgt dar: Auh hier gibt es eine Diskrepanz zwishen dem Perzentil, das über-shlagsmäÿig dem Mindestlohn entspriht, und der durh unser ML-Verfahrenausgewiesenen Abtrennung der Treatmentgruppe. Einem niht signi�kanten Loh-27Nah einer Übershlagsrehnung (siehe Tabelle 3) erreiht der Mindestlohn nur etwa zweiDrittel des Medians und entspriht in etwa dem dritten Perzentil der Lohnverteilung.22



ne�ekt steht ein shwah signi�kant positiver Beshäftigungse�ekt gegenüber. Beider Interpretation ist zu berüksihtigen, dass auh im Osten das Ausbaugewer-be niht lükenlos von der Mindestlohnregelung abgedekt wird. Als Erklärungs-ansatz für die Kombination eines postiven Beshäftigungse�ekts bei zumindestaufgrund der Shätzergebnisse niht vorhandenem Lohne�ekt kommt unseres Er-ahtens ein angebotsseitiger Ansatz kaum Betraht, da dieser eine Lohnanhebungvoraussetzt. Eine tentative Deutung des Resultats besteht in der möglihen Wett-bewerbsverzerrung zwishen Bauhaupt- und Ausbaugewerbe. Falls es Teilen desAusbaugewerbes gelingt, sih der Mindestlohnregelung zu entziehen, und Fir-men aus diesem Sektor zumindest partiell gleihe Nahfragefelder bedienen, sokönnten sih für Firmen des Ausbaugewerbes Lohnkostenvorteile zu Lasten desBauhauptgewerbes ergeben. Es bedarf allerdings weiterer Untersuhungen, umeine solhe Interpretation zu untermauern.Generell können sih positive Beshäftigungse�ekte auh durh die Verdrängungentsandter Arbeiter durh einheimishe Arbeitskräfte ergeben, da ausländisheFirmen ihren Lohnkostenvorteil verlieren. In diesem Fall würde das Entsendege-setz die in es gesetzten protektionistishen Erwartungen erfüllen. Da belastbareDaten über die Zahl der nah Deutshland entsandten Arbeiter im Beobah-tungszeitraum niht vorliegen, kann diese Hypothese allerdings empirish nihtüberprüft werden.Grundsätzlih zeigen unsere Untersuhungen, dass die E�ekte von Mindestlohn-reglungen sehr kontextspezi�sh sind. Die Wirkungsmehanismen sind o�enbarweitaus komplexer als es einfahe Ansätze nahelegen.
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Tabelle 1: Übersiht über verwendete Daten zur ArbeitszeitJahr1994 1995 1996 1997 1998 1999Tari�ihe WohenarbeitszeitWestdeutshland38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9Ostdeutshland39.5 39.2 39.0 39.0 39.0 39.0Bezahlte Überstunden pro JahrWestdeutshland77.7 74.7 54.4 55.1 49.6 52.6Ostdeutshland92.0 69.9 49.6 44.4 46.0 51.6Anmerkung:Aus den durhshnittlih bezahlten Überstunden wurde ein Überstundenfaktor berehnet, dermit der tari�ihen Arbeitszeit multipliziert wurde. Die hier verwendeten Daten wurdenentnommen aus Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforshung (2003), Übersiht 2.6.3 und2.6.4..
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Abbildung 1: Kerndihteshätzungen27



Tabelle 2: Untere Dezile der Lohnverteilung und Mindestlohn im Bauhauptge-werbeDezile Jahr % di�.1994 1995 1996 1997 1998 1999 (6)/(1)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Bauhauptgewerbe WestStundenlöhne in EuroD1 10.28 10.47 10.66 10.57 10.70 11.23 9.22D2 11.34 11.54 11.74 11.73 11.78 12.28 8.26D3 12.14 12.33 12.45 12.45 12.50 12.98 6.93D4 12.67 12.87 13.08 13.08 13.13 13.68 7.68Median 13.20 13.49 13.62 13.53 13.67 14.03 6.28Lohnwahstum pro Jahr in %D1 1.87 1.83 -0.87 1.24 4.91D2 1.71 1.75 -0.03 0.40 4.23D3 1.61 0.98 -0.03 0.40 3.84D4 1.55 1.67 -0.03 0.40 4.20Median 2.16 0.98 -0.69 1.06 2.66MindestlohnDurhshnitt 8.53 8.18 8.18- als % des Median 63.1 59.8 58.3- als Perzentil der Lohn-verteilung des Vorjahres 4 2 2Bauhauptgewerbe OstStundenlöhne in EuroD1 6.76 7.06 7.35 7.81 7.81 8.05 19.06D2 7.55 7.77 8.06 8.26 8.26 8.58 13.68D3 8.15 8.30 8.60 8.71 8.70 8.93 9.52D4 8.59 8.83 9.14 9.16 9.06 9.28 8.06Median 9.02 9.36 9.67 9.70 9.51 9.80 8.67Lohnwahstum pro Jahr in %D1 4.42 3.99 6.36 -0.08 3.16D2 2.98 3.77 2.48 -0.08 3.89D3 1.81 3.61 1.30 -0.08 2.57D4 2.84 3.48 0.25 -1.06 2.37Median 3.76 3.37 0.25 -1.92 3.05MindestlohnDurhshnitt 7.92 7.74 7.74- als % des Median 81.6 81.4 79.0- als Perzentil der Lohn-verteilung des Vorjahres 18 9 6Anmerkung:Die hier ausgewiesenen Stundenlöhne wurden unter Annahme A4 mit Hilfe derArbeitszeitdaten aus Tabelle 1 berehnet.
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Tabelle 3: Untere Dezile der Lohnverteilung und Mindestlohn im AusbaugewerbeDezile Jahr % di�.1994 1995 1996 1997 1998 1999 (6)/(1)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Ausbaugewerbe WestStundenlöhne in EuroD1 9.57 9.76 10.04 10.03 10.16 10.70 11.81D2 10.54 10.83 11.11 11.11 11.24 11.75 11.45D3 11.16 11.54 11.92 11.82 12.04 12.45 11.54D4 11.70 12.07 12.36 12.36 12.59 12.98 10.97Median 12.14 12.51 12.81 12.90 13.04 13.51 11.25Lohnwahstum pro Jahr in %D1 2.00 2.81 -0.03 1.29 5.30D2 2.67 2.63 -0.03 1.20 4.55D3 3.32 3.30 -0.77 1.83 3.43D4 3.18 2.46 -0.03 1.84 3.10Median 3.07 2.41 0.67 1.09 3.58MindestlohnDurhshnitt 8.53 8.18 8.18- als % des Median 66.1 62.7 60.6- als Perzentil der Lohn-verteilung des Vorjahres 3 2 2Ausbaugewerbe OstStundenlöhne in EuroD1 6.42 6.71 6.93 7.00 7.09 7.18 11.85D2 7.02 7.33 7.52 7.54 7.63 7.70 9.66D3 7.46 7.77 7.97 7.99 7.99 8.23 10.30D4 7.89 8.21 8.42 8.35 8.35 8.58 8.68Median 8.24 8.57 8.78 8.80 8.70 8.93 8.35Lohnwahstum pro Jahr in %D1 4.57 3.32 1.03 1.20 1.26D2 4.32 2.68 0.25 1.11 0.99D3 4.17 2.61 0.25 -0.08 3.01D4 4.05 2.55 -0.81 -0.08 2.77Median 3.96 2.50 0.25 -1.09 2.55MindestlohnDurhshnitt 7.92 7.74 7.74- als % des Median 90.0 88.9 86.7- als Perzentil der Lohn-verteilung des Vorjahres 28 23 24Anmerkung:Die hier ausgewiesenen Stundenlöhne wurden unter Annahme A4 mit Hilfe derArbeitszeitdaten aus Tabelle 1 berehnet.
29



−
.0

5
0

.0
5

.1
L

o
h

n
w

a
c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1995 1996

Bauhauptgewerbe Ost

−
.0

5
0

.0
5

.1
L

o
h

n
w

a
c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1996 1997

Bauhauptgewerbe Ost

−
.0

4
−

.0
2

0
.0

2
.0

4
.0

6
L

o
h

n
w

a
c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1995 1996

Bauhauptgewerbe West

−
.0

4
−

.0
2

0
.0

2
.0

4
.0

6
L

o
h

n
w

a
c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1996 1997

Bauhauptgewerbe West

−
.0

2
0

.0
2

.0
4

.0
6

L
o

h
n

w
a

c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1995 1996

Ausbaugewerbe Ost

−
.0

2
0

.0
2

.0
4

.0
6

L
o

h
n

w
a

c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1996 1997

Ausbaugewerbe Ost

−
.0

4
−

.0
2

0
.0

2
.0

4
L

o
h

n
w

a
c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1995 1996

Ausbaugewerbe West

−
.0

4
−

.0
2

0
.0

2
.0

4
L

o
h

n
w

a
c
h

s
tu

m

0 20 40 60 80 100
Perzentile der Lohnverteilung

1996 1997

Ausbaugewerbe West

Abbildung 2: Lohnwahstum gegenüber dem Vorjahr nah der Position in derLohnverteilung (1995 bis 1997)Anmerkung: Die Lohnwahstumsraten wurden um die Medianwahstumrate korrigiert.30
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Abbildung 3: Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit nah der Position in derLohnverteilung (1995 bis 1997)Anmerkungen:Die Kurven wurden um die mittleren Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit der jeweiligenJahre bereinigt und stellen somit die Abweihung davon dar.Für die Berehnung wurden die Beshäftigten nah ihren Bruttotagesverdiensten in 25gleihgroÿe Gruppen eingeteilt. Für jede der Gruppen wurde das mittlere Tagesentgelt sowiedie mittlere Weiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit bestimmt. Bezüglih der De�nition derWeiterbeshäftigungswahrsheinlihkeit siehe Text.
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Tabelle 4: Spezi�kation des ML-VerfahrensVariante 1BHG Ost BHG West ABG Ost ABG WestGröÿe Treamentgruppe 17.56% 10.76% 11.48 % 19.69 %Gröÿe Kontrollgruppe 56.53% 55.84% 36.65 % 57.53 %Gröÿe Restgruppe 25.91% 33.40% 52.87 % 22.78 %ln likelihood 20971.573 37957.687 11358.556 24129.515Variante 2BHG Ost BHG West ABG Ost ABG WestGröÿe Treamentgruppe 18.00% % % %Gröÿe Kontrollgruppe 63.50% % % %Gröÿe Restgruppe 18.50% % % %
ση 12.8ln likelihood 61958.144Anmerkungen:BHG: Bauhauptgewerbe, ABG: Ausbaugewerbe.Die ausgewiesenen Parameter wurden anhand des ML-Kriteriums für die Lohnshätzungenbestimmt. Die Optimalwerte wurden dann für die Beshäftigungsshätzung übernommen.Variante 1 liegt Annahme A4 zugrunde (Zur Beshreibung siehe Abshnitt 3.3). Variante 2bezieht sih auf Annahme A3. Für weitere Erläuterungen siehe Text.
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Tabelle 5: Lohnwahstumsshätzung Ostdeutshland BauhauptgewerbeVariante 1 Variante 2Coe�. t-Stat. Coe�. t-Stat.DT 0.036 19.86 0.027 19.15D97 −0.022 −2.44 −0.015 −1.41DTD97 0.030 8.13 0.011 4.23DR −0.028 −19.69 −0.025 −19.18D95 0.067 7.35 0.069 5.97ALTER 0.000 −0.70 −0.001 −2.52ALTER2
0.000 0.08 0.001 1.68DBILD2 −0.005 −1.73 −0.005 −2.10DBILD4 −0.015 −1.54 −0.015 −2.09DBILD5 0.024 1.66 0.019 1.75DBILDU −0.002 −0.50 −0.003 −1.02DSTIB2 0.005 3.10 0.002 1.38DSTIB3 0.034 8.78 0.028 8.20DKT2 −0.006 −1.20 −0.005 −1.35DKT3 −0.008 −2.94 −0.005 −2.36DKT4 −0.003 −1.37 −0.002 −1.11DKT5 −0.003 −1.28 −0.003 −1.13DKT6 −0.010 −4.77 −0.007 −3.90DKT7 −0.004 −1.67 −0.001 −0.43DKT8 −0.007 −2.96 −0.005 −2.39DKT9 0.000 −0.10 0.002 1.16VWZ1-95 0.027 2.14 0.016 1.16VWZ2-95 −0.235 −11.35 −0.252 −9.79VWZ1-96 0.092 6.87 0.084 5.77VWZ2-96 0.036 1.70 0.030 1.15VWZ1-97 0.071 5.53 0.052 4.01VWZ2-97 0.096 4.00 0.071 2.59WZ1-95 −0.015 −1.11 −0.018 −1.18WZ2-95 0.179 9.78 0.169 8.64WZ1-96 0.008 0.80 0.000 −0.02WZ2-96 0.127 7.41 0.113 5.93WZ1-97 0.034 2.86 0.024 2.00WZ2-97 0.070 3.90 0.047 2.61Konstante 0.003 0.26 0.024 2.09

N 18733 18733
R̄2 0.124 0.100RMSE 0.079 0.080F(33,18699) 81.28 81.50LR-test 66.15 35.46Anmerkungen:Für die Beshreibung der Variablen und der Shätzmethode sei auf den Text verwiesen.LR-Test: Test auf Signi�kanz des Treatment-E�ektes.Aus Gründen der Übersihtlihkeit wurden die Verzögerungen der Variablen WZ mit V WZbezeihnet.Für weitere Anmerkungen siehe Tabelle 4. 33



Tabelle 6: LohnwahstumsshätzungenBHG Ost BHG West ABG Ost ABG WestShätzkoe�zientenDT 0.036 (19.86) 0.034 (20.49) 0.023 (8.07) 0.025 (16.12)D97 -0.022 (-2.44) -0.051 (-7.69) -0.084 (-5.43) -0.046 (-5.23)DTD97 0.030 (8.12) 0.004 (1.32) -0.002 (-0.38) 0.001 (0.30)Statistiken
N 18733 30705 9124 17953
R̄2 0.124 0.116 0.139 0.117RMSE 0.079 0.0703 0.0698 0.06317F(33,N-33) 81.28 119.46 45.79 70.67LR-test 66.15 1.75 0.15 0.09Anmerkungen: t-Werte in Klammern.
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Tabelle 7: Logitshätzung der Beshäftigungsgleihung � Ostdeutshland Bau-hauptgewerbe Coe�. z-StatDT −1.046 −14.85D97 −0.860 −4.57DTD97 0.077 0.66DR 0.688 8.90D95 0.421 2.10ALTER 0.118 6.04ALTER2 −0.189 −7.95DBILD2 0.190 1.83DBILD4 0.094 0.23DBILD5 −0.223 −0.43DBILDU 0.018 −0.16DSTIB2 0.361 5.52DSTIB3 0.114 0.65DKT2 0.577 2.32DKT3 0.392 3.44DKT4 0.346 3.42DKT5 −0.329 −3.35DKT6 0.306 3.40DKT7 0.215 2.25DKT8 0.337 3.14DKT9 0.605 6.08VWZ1-95 4.078 9.07VWZ2-95 8.955 13.85VWZ1-96 2.576 6.58VWZ2-96 8.727 15.88VWZ1-97 2.852 8.49VWZ2-97 11.970 22.39Konstante −1.738 −4.21N 20825Pseudo R2 0.1802ln Likelih. −5566.9403Anmerkungen:Die hier angegebenen z-Werte haben hier wenig Aussagekraft, da dies die Werte derShätzung sind und keine marginalen E�ekte angeben.
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Tabelle 8: Logitshätzungen der BeshäftigungsgleihungBHG Ost BHG West ABG Ost ABG WestShätzkoe�zientenDT -1.046 (-14.85) -1.193 (-16.20) -0.864 (-6.13) -1.108 (-10.30)D97 -0.860 (-4.57) -0.130 (-0.76) 0.467 (1.32) -0.097 (-0.36)DTD97 0.077 (0.66) 0.317 (2.64) 0.271 (1.18) 0.168 (1.01)StatistikenN 20825 32785 9773 18764Pseudo R2 0.1802 0.2060 0.1698 0.2031ln Likelih. −5566.940 −6152.542 −1981.758 −2662.296Korrigierter Interaktionse�ekt für DTD97Interaktionse�ekt -0.041 0.022 0.037 0.007Standardfehler 0.019 0.011 0.021 0.011Z-Statistik -2.322 1.886 1.913 0.585Anmerkungen:z-Werte in Klammern.Zur Berehnung des marginalen E�ekts der Interaktion siehe Abshnitt 3.3.
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